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Vorwort

Das Beurkundungsgesetz feiert im nächsten Jahr seinen 50. Geburtstag. In dem halben
Jahrhundert seiner Geltung hat es sich in der Praxis der Notare bzw. der für Beurkundungen
zuständigen sonstigen Personen überaus bewährt. Gerade aus der notariellen Praxis ist das
BeurkG nicht wegzudenken, stellen die Beurkundungen doch den zentralen Teil der Aufga-
ben des Notars im Rahmen der vorsorgenden Rechtspflege dar.

In den letzten Jahren hat das BeurkG zahlreiche Änderungen erfahren. Im Mittelpunkt
der derzeitigen Reformen steht die Entwicklung weg vom Papier und hin zur Digitalisierung.
So werden sich zum 1.1.2022 Änderungen des BeurkG durch das Gesetz zur Neuordnung
der Aufbewahrung von Notariatsunterlagen und zur Einrichtung des Elektronischen Urkun-
denarchivs bei der BNotK sowie zur Änderung weiterer Gesetze (BGBl. 2017 I 1396)
ergeben. Diese sind in diesem Kommentar bereits berücksichtigt, selbstverständlich unter
Hinweis auf das künftige Inkrafttreten der Vorschriften.

Der beck-online.GROSSKOMMENTAR hat den Anspruch, aufgrund seiner einzigarti-
gen, zukunftsweisenden und stets aktuellen Drei-Ebenen-Kommentierung (Überblicks-,
Standard- und Detailebene) der Leitkommentar des 21. Jahrhunderts für das Bürgerliche
Gesetzbuch und seine Nebengesetze zu sein. Er bietet eine umfassende Kommentierung des
ganzen Beurkundungsrechts auf dem Niveau eines Großkommentars. Mit der vorliegenden
Printausgabe soll die praxistaugliche wie zugleich wissenschaftlich fundierte Kommentierung
auch den Nutzern zugänglich gemacht werden, die es vorziehen, mit einem gedruckten
Werk zu arbeiten oder die bislang die beck-online-Datenbank noch nicht in ihrer täglichen
Arbeit nutzen.

Abschließend bleibt mir nur zu danken, zunächst dem ganzen Team des BeckOGK,
allen voran Frau v. Bonhorst, für die stets freundliche und tatkräftige Unterstützung sowie
reibungslose Zusammenarbeit. Zu danken ist ferner den eigentlichen „Schöpfern“ dieses
Werks, den hervorragenden Autorinnen und Autoren dieses Abschnitts, die einen großen
Teil ihrer knapp bemessenen und wertvollen Freizeit für das Anfertigen der durchgängig
herausragenden Kommentierungen aufgeopfert haben. Ein besonders herzlicher Dank gilt
in diesem Zusammenhang dem geschätzten Mitautor Dr. Rainer Regler, der über seine
anspruchsvolle Kommentierungstätigkeit hinaus das Werk in seiner Konzeptionsphase auch
durch Unterstützung bei der Gewinnung geeigneter Autorinnen und Autoren aus dem
Umfeld der Landesnotarkammer Bayern gefördert hat.

Den – hoffentlich – zahlreichen Leserinnen und Lesern dieses Großkommentars zum
Beurkundungsgesetz wünsche ich einen uneingeschränkten Lesegenuss und fortlaufenden
Erkenntnisgewinn. Wir alle hoffen, dass der Kommentar aufgrund seiner Tiefe und Aktualität
bald einen festen Platz in der Notarbibliothek finden wird. Für weiterführende Hinweise
oder Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Würzburg, 1.5.2019 Dr. Gabriele Müller-Engels
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